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Neue Restabfallbehälter

Sehr geehrte Damen und Herren,

die bei Ihnen aufgestellten Restabfallbehälter sind zum großen Teil sehr alt, defekt, spröde und nicht 
mehr ansehnlich. Aus diesem Grund werden alle Behälter, egal welchen Alters, im Verhältnis 1 : 1 
getauscht. 

Im Folgenden erhalten Sie alle wichtigen Informationen über den Behälterumtausch.

1. Wie erfolgt der Behältertausch?

Aus Kostengründen werden alle Restabfallbehälter ausgetauscht. Um eine durchgängige Müllabfuhr 
sicherzustellen, werden im Zeitraum vom

22. September bis 22. November 2008 
für jedes Grundstück als erstes, entsprechend den derzeit vorhandenen Behältern, neue Behälter 
geliefert. Die Abholung der alten Restabfallbehälter erfolgt danach an den Tagen der Leerung gemäß 
Tourenplan. Die Behälterrückgabe soll bis Ende 2008 abgeschlossen sein.

Auch die alten Restabfallbehälter sind wertvoll!

Die Restabfallbehälter sind Eigentum des Entsorgers. Auf den Materialwert der einzusammelnden 
Behälter kann aus Gründen der Gebührenstabilität nicht verzichtet werden. Aus diesem Grund erfolgt 
eine Registrierung aller eingesammelten Behälter, um ggf. nicht zurückgegebene Behälter einfordern zu 
können.

1.1 Behälterumtausch 

Ihr Restabfallbehälter wird zyklisch mit einer Jahresmarke geleert.

Der/die neugelieferte/n Behälter wird bereits mit einer neuen Gebührenmarke für das Jahr 2009 
ausgestattet sein und übergangslos wie bisher geleert. Sie tauschen lediglich neu gegen alt aus und 
stellen den alten Restabfallbehälter am Termin der nächsten Leerung zur Abholung bereit.

2. Abrechnung der Müllentsorgung

Bei Verwendung der Jahresmarken ändert sich am bisherigen Abrechnungsverfahren überhaupt nichts.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. B. Frosch

09. September 2008


